


































 

2. Kultureinrichtungen und -veranstaltungen 

zulassen (Modellprojekt). Ein Modellprojekt muss 

1. der Erprobung von Testkonzepten zur Feststellung einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus, 

2. der Erprobung von digitalen Systemen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten und deren Übermittlung 

an die nach dem Infektionsschutzgesetz zuständigen Behörde zur kurzfristigen und vollständigen Kontaktnach-

verfolgung und 

3. der Untersuchung der Entwicklung des Infektionsgeschehens unter den Bedingungen der Öffnungen von  

Betrieben und Einrichtungen, vorrangig in den Innenbereichen der Einrichtungen nach Satz 1, in einem Projekt-

gebiet dienen; ein Projektgebiet umfasst ein Teilgebiet einer kreisangehörigen Gemeinde oder kreisfreien Stadt, 

die das Projektgebiet durch öffentlich bekannt zu gebende Allgemeinverfügung festlegt. 

(2) Ein Modellprojekt ist nur zulässig, wenn das Modellprojekt für einen konkreten Zeitraum befristet und wissen-

schaftlich begleitet wird sowie ein individuelles Monitoringkonzept vorliegt und in dem Landkreis oder der kreis- 

freien Stadt die Sieben-Tage-Inzidenz an 14 aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 beträgt. 

(3) Das Modellprojekt ist von dem für Gesundheit zuständigen Ministerium in Abstimmung mit dem fachlich zu-

ständigen Ministerium unverzüglich zu beenden, sofern dies aus zwingenden infektiologischen Gründen geboten ist, 

insbesondere, wenn in dem betreffenden Landkreis oder der betreffenden kreisfreien Stadt die Sieben-Tage-Inzidenz 

an drei aufeinanderfolgenden Tagen mehr als 100 beträgt. 

§ 28 

Landtag und kommunale Vertretungskörperschaften 

Das Selbstorganisationsrecht des Landtags und der kommunalen Vertretungskörperschaften bleibt von den Maßgaben 

dieser Verordnung unberührt. 

§ 29 

Subsidiaritätsklausel 

(1) Weitergehende Schutzmaßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz und nach den aufgrund dieses Gesetzes  

erlassenen Verordnungen des Bundes bleiben unberührt. Soweit in dieser Verordnung strengere Schutzmaßnahmen 

angeordnet sind, gelten diese fort. 

(2) Erleichterungen und Ausnahmen von Geboten oder Verboten nach dem fünften Abschnitt des Infektionsschutz-

gesetzes oder von aufgrund der Vorschriften des fünften Abschnitts des Infektionsschutzgesetzes erlassenen Geboten 

oder Verboten für Personen, bei denen von einer Immunisierung gegen das SARS-CoV-2-Virus auszugehen ist, bleiben 

unberührt. 

§ 30 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. August 2021 in Kraft und mit Ablauf des 28. August 2021 außer Kraft. 

Potsdam, den 29. Juli 2021 

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit,  

Integration und Verbraucherschutz 

In Vertretung 

Michael Ranft 
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